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STUDIENPLAN 
 

für das   
 

DOKTORATSSTUDIUM DER TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN 
 

an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der Johannes Kepler Universität Linz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Studienkommission für die Doktoratsstudien an der Technisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät an der Johannes Kepler Universität Linz erlässt 
mit Beschluss vom 28. 3. 2001 aufgrund des Universitätsstudiengesetzes 
(UniStG), BGBl.Nr. 48/1997 i. d. g. F. den vorliegenden Studienplan. 
Dieser Studienplan wurde vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur mit Schreiben vom 19. 6. 2001 nicht untersagt und wurde am 
18.07.2001 im Mitteilungsblatt der Johannes Kepler Universität veröffentlicht. 
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§1 Ziel und Zweck  
 
Das Studium zum Erwerb des Doktorates hat über die wissenschaftliche Berufsvorbildung 
hinaus der Ausbildung der Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Forschung sowie 
der Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu dienen. 
 
§2 Zulassung 
 
Für die Zulassung zum Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften ist neben den 
allgemeinen Studienvoraussetzungen gemäß § 34 UniStG eine der folgenden 
Voraussetzungen zu erfüllen: 
1. Der Abschluss eines ingenieurwissenschaftlichen Diplomstudiums der Studienrichtungen 

Architektur, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Elektrotechnik-Toningenieur, Industrial 
Design, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik, Raumplanung und Raumordnung, 
Technische Chemie, Technische Mathematik, Technische Physik, Telematik, 
Verfahrenstechnik, Vermessungswesen, Wirschaftsingenieurwesen-Bauwesen, 
Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen-Technische 
Chemie. 

2. Der Abschluss eines anderen fachlich einschlägigen Studiums an einer anerkannten 
inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung, welches den in 
Ziffer 1 genannten Studien gleichwertig ist. 

3. Der Abschluss eines Fachhochschul-Studienganges technischer Richtung gemäß § 5 Abs. 
3 FHStG.   

 
§3 Studiendauer 
 
(1) Das Doktoratsstudium besteht aus einem Studienabschnitt und erfordert einschließlich der 

Ausarbeitung der Dissertation eine Studiendauer von vier Semestern.  
 
(2) Die Studiendauer verlängert sich um zwei Semester, wenn die Zulassung aufgrund eines 

Fachhochschul-Studienganges technischer Richtung gemäß § 2 Z 3 erfolgte. 
 
§4 Lehrveranstaltungen 
 
(1) Während des Doktoratsstudiums sind forschungsrelevante Lehrveranstaltungen im 

Umfang von insgesamt 12 Semesterstunden zu absolvieren. Diese Lehrveranstaltungen 
(Wahlfach) sind von der/dem Studierenden im Einvernehmen mit der Betreuerin/dem 
Betreuer der Dissertation aus dem Angebot von Doktoranden-Lehrveranstaltungen der 
Fakultät auszuwählen. Auf jeden Fall ist ein Forschungsseminar im Umfang von zwei 
Semesterstunden zu wählen. 

 
(2) Die Lehrveranstaltungen gemäß Abs. 1 dienen der Weiterentwicklung der Befähigung zu 

selbständiger wissenschaftlicher Arbeit. Dazu gehören neben Lehrveranstaltungen aus 
dem Fachgebiet, dem das Thema der Dissertation zuzuordnen ist, auch 
Lehrveranstaltungen aus verwandten Fachgebieten. Eine Lehrveranstaltung aus 
Projektplanung und Projektmanagement wird empfohlen. 

 
(3) Im Sinne des Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen (ECTS) 

entspricht bei den Lehrveranstaltungen gemäß Abs. 1 eine Semesterstunde  1,5 credit 
points. 
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(4) Positiv beurteilte Prüfungen an anerkannten inländischen oder ausländischen 
postsekundären Bildungseinrichtungen sowie wissenschaftliche Tätigkeiten in Betrieben 
oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die eine wissenschaftliche 
Berufsvorbildung vermitteln können (§ 59 UniStG), sind bei Gleichwertigkeit von 
der/dem Vorsitzenden der Studienkommission als Lehrveranstaltungsprüfungen 
anzuerkennen. 

 
(5) Studierende, welche aufgrund eines Fachhochschul-Studienganges zugelassen wurden, 

haben zusätzliche Fächer zu absolvieren, die in Verordnungen aufgrund des § 5 Abs. 3 
FHStG festgelegt sind. Die Lehrveranstaltungen aus diesen Fächern sind von der/dem 
Studierenden im Einvernehmen mit der Betreuerin/dem Betreuer der Dissertation zu 
Studienbeginn festzulegen. Dabei ist auf die fachspezifischen Anforderungen der 
Dissertation Bedacht zu nehmen. Die festgesetzten Lehrveranstaltungen sind zu 
protokollieren. Zumindest die Hälfte der festgelegten Lehrveranstaltungen ist im ersten 
Studienjahr zu absolvieren. 

 
§5 Dissertation 
 
(1) Die/der Studierende hat durch die Dissertation zu zeigen, dass sie/er die Befähigung zur 

selbständigen Lösung von Problemen der aktuellen wissenschaftlichen Forschung 
erworben hat. Die Dissertation muss eine eigenständige Originalarbeit darstellen, die von 
der/dem Studierenden selbständig abzufassen ist. 

 
(2) Das Thema der Dissertation ist einem der im Studienplan der absolvierten Studienrichtung 

festgelegten Prüfungsfächer zu entnehmen oder hat in einem sinnvollen Zusammenhang 
mit einem dieser Fächer zu stehen, sofern das Fach, dem die Dissertation zuzurechnen ist, 
an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät durch eine Universitätslehrerin/einen 
Universitätslehrer mit Lehrbefugnis vertreten ist. Die Auswahl des Themas ist von 
der/dem Studierenden im Einvernehmen mit der Betreuerin/dem Betreuer vorzunehmen. 

 
(3) Als Betreuer/in kann nach Maßgabe der Möglichkeiten eine Universitätslehrerin/ein 

Universitätslehrer mit Lehrbefugnis gewählt werden, sofern die Lehrbefugnis das Gebiet 
umfasst, dem das Thema der Dissertation zuzuordnen ist. 

 
(4) Die/der Studierende hat das Thema der Dissertation und die Betreuerin/den Betreuer der 

Studiendekanin/dem Studiendekan bei Beginn der Dissertation schriftlich bekannt zu 
geben. Ein Wechsel des Themas und/oder der Betreuerin/des Betreuers ist bis zum 
Einreichen der Dissertation möglich. 

 
(5) Im Sinne des Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen (ECTS) wird 

die Dissertation mit 102 credit points bewertet. 
 
(6) Die Dissertation kann in Deutsch oder Englisch abgefasst werden. Eine andere Sprache ist 

nur zulässig, wenn die Betreuerin/der Betreuer und die Studiendekanin/der Studiendekan 
zustimmen. Auf jeden Fall sind eine deutsche und eine englische Kurzfassung zu 
erstellen. 

 
(7) Die abgeschlossene Dissertation ist bei der Studiendekanin/dem Studiendekan 

einzureichen und von dieser/diesem zwei Universitätslehrerinnen/Universitätslehrern mit 
Lehrbefugnis zur Beurteilung (schriftliches Gutachten) vorzulegen. Als Erstbeurteiler/in 
ist die Betreuerin/der Betreuer der Dissertation heranzuziehen, Zweitbeurteiler/in ist eine 
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Universitätslehrerin/ein Universitätslehrer mit Lehrbefugnis aus dem Fach, dem das 
Thema der Dissertation zuzuordnen ist oder einem nahe verwandten Fach. Die 
Dissertation ist innerhalb eines Zeitraumes von höchstens vier Monaten zu beurteilen. 

 
(8) Beurteilen die Beurteiler/innen der Dissertation diese unterschiedlich, so ist das 

arithmetische Mittel der vorgeschlagenen Beurteilungen zu bilden und das Ergebnis auf 
eine ganzzahlige Beurteilung zu runden. Dabei ist bei einem Ergebnis, das größer als x,5 
ist, aufzurunden. Beurteilt eine/r der beiden Beurteiler/innen die Dissertation negativ, so 
hat die Studiendekanin/der Studiendekan eine/n dritte/n Beurteiler/in heranzuziehen. 
Beurteilt die/der dritte Beurteiler/in die Dissertation negativ, so ist die Arbeit abzulehnen. 

 
§6 Rigorosum 
 
(1) Das Rigorosum ist in zwei Teilen abzulegen.  
 
(2) Der erste Teil des Rigorosums ist in Form von Lehrveranstaltungsprüfungen über die 

gemäß § 4 Abs. 1 gewählten Lehrveranstaltungen abzulegen. Durch Mittelung der Noten 
aller Lehrveranstaltungen im Sinne des § 10 UniStEVO wird eine Fachnote gebildet. 
Unter Fach ist dabei ein wissenschaftliches Fach in seinem ganzen Umfang zu verstehen. 

  
(3) Mit dem zweiten Teil des Rigorosums (Abschlussrigorosum) wird das Doktoratsstudium 

abgeschlossen. Das Abschlussrigorosum ist als öffentliche kommissionelle Gesamt-
prüfung vor einem Prüfungssenat abzulegen.  

 
(4) Voraussetzungen für die Anmeldung zum Abschlussrigorosum sind, unbeschadet der in 

§3 festgelegten Studiendauer: 
1. Die positive Absolvierung des ersten Teils des Rigorosums sowie gegebenenfalls die 

Erbringung der ergänzenden Leistungen aufgrund von § 4 Abs. 5. 
2. Die positive Beurteilung der Dissertation. 
 

(5) Die Kandidatin/der Kandidat hat im Rahmen des Abschlussrigorosums die Befähigung 
zum wissenschaftlichen Arbeiten sowie die gründliche Vertrautheit mit dem Fachgebiet 
nachzuweisen. Dies erfolgt durch: 
1. Die Präsentation und Verteidigung der Dissertation. 
2. Eine Prüfung über das Fachgebiet der Dissertation. 
Unter Fachgebiet ist dabei ein Teil eines wissenschaftlichen Faches zu verstehen. Die 
Dauer des Abschlussrigorosums ist mit einer Stunde anzusetzen. 
 

(6) Dem Prüfungssenat für die Abhaltung des Abschlussrigorosums gehören drei Personen 
an: Die Studiendekanin/der Studiendekan oder ein/e von ihr/ihm bestellte/r 
Universitätslehrer/in als Vorsitzende/r und zwei Universitätslehrer/innen mit Lehrbefugnis 
als Prüfer/innen. In der Regel  sind die beiden Beurteiler/innen der Dissertation als 
Prüfer/innen zu bestellen, eine Vertretung ist jedoch zulässig. 

 
(7) Die Zusammensetzung des Prüfungssenates und die Einteilung der Prüfer/innen ist der 

Kandidatin/dem Kandidaten mindestens drei Wochen vor Abhaltung des Abschluss-
rigorosums bekannt zu geben.  

 
(8) Der Prüfungssenat legt für die beiden Prüfungsgegenstände des Abschlussrigorosums 

gemäß Abs. 5 Noten fest. Die Beratung und Abstimmung über das Ergebnis des 
Abschlussrigorosums hat in nichtöffentlicher Sitzung des Senates nach einer Aussprache 
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zwischen den Mitgliedern zu erfolgen. Die Beschlüsse des Senates werden mit 
Stimmenmehrheit gefasst, wobei die/der Vorsitzende das Stimmrecht wie die übrigen 
Mitglieder ausübt, aber zuletzt abzustimmen hat.  

 
(9) Gelangt der Prüfungssenat zu keinem Beschluss über die Beurteilung, so ist das 

arithmetische Mittel der von den Mitgliedern vorgeschlagenen Beurteilungen zu bilden 
und auf eine ganzzahlige Beurteilung zu runden. Dabei ist bei einem Ergebnis, das größer 
als x,5 ist, aufzurunden. Das Abschlussrigorosum gilt nur dann als mit Erfolg abgelegt, 
wenn jeder Prüfungsgegenstand gemäß Abs. 5 positiv beurteilt wurde. 

 
§7 Zeugnisse 
 
Den Studierenden ist ein Zeugnis über die Beurteilung der Dissertation und ein 
Rigorosenzeugnis auszustellen.  
Das Rigorosenzeugnis enthält drei Fachbeurteilungen und eine Gesamtbeurteilung. Die 
Fachbeurteilungen bestehen aus der Note über den ersten Teil des Rigorosums und den Noten 
über die beiden Gegenstände des Abschlussrigorosums. 
Die Gesamtbeurteilung des Rigorosums lautet „bestanden“, wenn jede Fachbeurteilung 
positiv ist. Anderenfalls hat sie „nicht bestanden“ zu lauten. Die Gesamtbeurteilung hat „mit 
Auszeichnung bestanden“ zu lauten, wenn keine Fachbeurteilung schlechter als „gut“ ist und 
mindestens die Hälfte der Fachbeurteilungen „sehr gut“ ist.  
Auf dem Rigorosenzeugnis ist zusätzlich die Beurteilung der Dissertation anzuführen. 
  
§8 Akademischer Grad 
 
An die Absolventinnen/Absolventen des Doktoratsstudiums wird der akademische Grad 
„Doktorin der Technischen Wissenschaften“ bzw. „Doktor der Technischen Wissenschaften“, 
lateinisch „Doctor Technicae“, abgekürzt „Dr. techn.“ verliehen. 
 
§9 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 
 
(1) Dieser Studienplan tritt mit 1. 10. 2001 in Kraft.  
 
(2) Studierende, die ihr Doktoratsstudium vor dem Inkrafttreten dieses Studienplanes 

begonnen haben, haben das Recht, ihr Studium nach dem bisher gültigen Studienplan 
fortzusetzen und zu beenden, solange sie die Studiendauer ab dem Inkrafttreten dieses 
Studienplans um nicht mehr als ein Semester überziehen. Sie können sich aber durch 
schriftliche Erklärung freiwillig diesem Studienplan unterstellen. 

 
(3) Alle vor dem Inkrafttreten dieses Studienplanes nach dem bisherigen Doktorats-

studienplan abgelegten Prüfungen werden ohne weiteren Antrag für die 
Lehrveranstaltungen gemäß §4 Abs.1 anerkannt. 

 
 


